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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1977

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

UVG §28

ZPO §502 Ca1

Rechtssatz

Bei Beantwortung der Frage, ob die Festsetzung des Unterhaltsbeitrages nach § 28 UVG zwecks Rückzahlung der

Unterhaltsvorschüsse erfolgt oder ob damit dem Minderjährigen ein zusätzlicher Unterhaltsbeitrag gewährt werden

soll, handelt es sich nicht um die Beurteilung einer Bemessungsfrage im Sinne des Judikates 60 neu - SZ 27/177.
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